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2.2.1 Senken des Hochwasserspiegels
Diese Maßnahme stellt sicher die wirksamste Möglichkeit dar, mit der eine
Erhöhung der Standsicherheit des Deiches erreicht wird. Die Senkung des
Hochwasserspiegels kann entweder durch eine Erhöhung des Ablaufs oder
durch eine Verringerung des Zulaufs erreicht werden. Geht man davon aus,
dass auf die eigentliche Ursache des Hochwassers (Starkregen, Schnee-
schmelze usw.) in der Regel kein Einfluss genommen werden kann, so ist es
infolgedessen erforderlich, die vorhandenen Wassermengen auf ein größeres
Gebiet zu verteilen. Das heißt, es müssen Möglichkeiten geschaffen werden,
dem Wasser Ausdehnungsfläche zu geben. Sind im Rahmen des Hochwasser-

Abbildung 11: Landseitiger Schutz mit Vlies (Quelle: Baumann)

Hinweis: Im Nachfolgenden werden die unterschiedlichen Maßnahmen in
ihren Grundzügen erläutert. Dies dient lediglich der taktischen Beurtei-
lung der Maßnahme und ist nicht als Handlungsanweisung zu betrachten.


